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Die Ankunſt des Steuereinnehmers Soinonury der von der
fernen Jnſel Ré inion als Zeuge herbefohlen wurde hat noch
weniger Aufſehen gemacht als diejenige Arton s und doch iſt
dieſer Mann der einzige Zenge von dem man wichtige Auf
ſchlüſſe über die Einleitung des Panamaprozeſſes und die wirk
lichen oder ſcheinbaren Verhaftungsverſuche gegenüber Arton in
Venedig und anderswo erwarten kann Soinoury war nämlich
damals Direktor der allgemeinen Sicherheit als der Polizeiagent
Dupas der jetzt in Unterſuchungshaft ſitzt Arton in Venedig
interviewte ohne ihn zu verhaften Als einzigen Beweis für
ſeine Behauptung daß er von der Regierung Ribot Bourgeois
beauftragt war mit Arton über die Auslieferung der viel
berühmten Liſte zu unterhandeln citirt Dupas in ſeinem be
kannten Buche mehrere Depeſchen ſeines damaligen unmittelbaren
Vorgeſetzten Soinoury Wird Soinoury dieſe fakſimilirten
Dokumente anerkennen wird er die Schuld auf ſich allein nehmen
oder wird er den Beweis antreten daß er in höherem Auftrage
ſei es des Polizeipräfekten Lo zé der jetzt in Wien franzöſiſcher
Bolſchafter iſt ſei es des Miniſters Ribot Arton s Verhaftung
unterließ Daß der Unterſuchungsrichter Espinas der Sache
große Bedeutung beimißt geht daraus hervor daß er die erſten
Verhöre Soinonry s ſofort nach feiner Ankunſt vornahm und ſich
dabei den Argusaugen der gerichtlichen Reporter der pariſer
Preſſe die ſein Vorzimmer belagern entzog Das uns in
zwiſchen telegraphiſch übermittelte Reſultat der Vernehmung
Soinoury s brachten wir ſchon in unſerer Nummer vom Donners
tag vormittag D Red Der Figaro, der das ihm verhaßte Kabinet
Bourgeois das ihm die Perle Roſenthal Saint Cère geraubt
hat mit einer unausgeſetzten Lügencampagne verfolgt erfand da
von einem Verhör Soinoury s nichts verlautete ſofort die
ſenſationelle Ente Soinoury ſei zuerſt zu einer geheimen Unter
redung zum Miniſterpräſidenten Bourgois eingeladen worden
bevor ihn Espinas in die Hände bekam Es war kein wahres
Wort daran Vourgeois läßt der Gerechtigkeit ihren Lauf
ſeitdem auf Ribot s beſonderes Erſuchen die Affäre Dupas nach
zweijähriger Duldung aufgegriffen worden iſt obſchon Dupas
ſchon längſt ſeiner Anſtellung bei der Polizei enthoben wurde
Es iſt nicht unwahrſcheiulich daß die ganze Sache an Soinoury
hängen bleiben wird der ſich auch ſonſt in ſeiner damaligen
Stellung als Direktor der öffentlichen Sicherheit durch eigen
mächtiges und taktloſes Verfahren auszeichnete

Es iſt jedoch leider zu beſfürchten daß das Kabinet Bourgeois
das Ende keines einzigen ſeiner großen Reinigungsverſuche
Panama Südbahn Erpreſſung bei Lebandy uſw erleben wird
Die heutige Wahl des Budgetausſchuſſes der Kammer er
gab eine geradezu vernichtende Mehrheit gegen die progreſſive
Einkommenſtener das finanzielle Schoßkind des radikalen
Kabinets Dieſer Mittelpunkt des Budgetprojekts wird daher
demnächſt zum Gegenſtand einer Jnterpellation im Plenum
gemacht werden welche das Kabinet kaum überleben wird Die
Regierung erreicht dadurch wenigſtens den Vorthell nicht über
eine Nußſchale zu ſtolpern ſondern würdevoll über eine große
Prinzipienfrage zu fallen in welcher die Wähler möglicherweiſe
ganz anders denken als ihre heutigen Vertreter denn das
Projekt des Finanzminiſters Doumer erhöht die allgemeine
Steuerlaſt nicht ſondern vertheilt ſie blos in einer Weiſe daß
die überwiegende Mehrzahl der Wähler eine Entlaſtung erfährt
Das kann bei den nächſten Kammerwahlen die ſpäteſtens im
Herbſt 1897 ſtattfinden müſſen möglicherweiſe ſehr ſchwer zu
Gunſten der radikalen Kandidaturen ins Gewicht fallen
e
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Am Miniſtertiſche Dr Boſſe u g
Das Haus tritt in die zweite Berathung des Kultus

etats ein
Bei den Einnahmen bemerkt
Geheimrath Lehnert daß die Schwierigkeiten welche ſich der

Verſtändigung über ein Komptabilitätsgeſetz bisher in den Weg
geſtellt hätten nunmehr zum Theil beſeitigt ſeien es ſei ein
Geſetzentwurf ausgearbeitet worden derſelbe liege dem Staats
miniſterium vor jedoch könne er noch keine ſichere Ausſicht dafür
machen wann der Geſetzentwurf dem Hauſe zugehen werde
Vielleicht ſei noch nicht ſobald eine Verſtändigung innerhalb der
Reſſorts zu erwarten ſo daß in dieſer Seſſion der Entwurf
wohl noch nicht dem Hauſe zugehen werde

Abg v Strombeck Etr bedauert daß das Komptabilitäts
geſetz in dieſer Seſſion noch nicht eingebracht werde und wünſcht
eine Aufklärung darüber ob die Stiftungsfonds auch ferner zur
Dispoſition des Miniſters ſtehen ſollen Die etatsrechtliche Stellung
dieſer Fonds ſei noch keineswegs vollſtändig klargeſtellt Jn
einem konſtitutionellen Staate ſei ein ſolcher Zuſtand auf die B
Dauer unbaltbar Jch bitte um eine Ueberſicht über die Fonds
und Stiftungsurkunden

Miniſter Dr Boſſe bemerkt eine ſolche Ueberſicht ſei vor
bereitet aber noch nicht fertig Die Endreſultate würden in den
Motiven des Komptabilltätsgeſetzes mitgetheilt werden Eine
Einigung zwiſchen dem Finanzminiſter und ihm über die Fonds
die als Staatsfonds und welche als ſelbſtändige Staatsfonds zu
betrachten ſeien habe bereits ſtattgefunden
Abg Brandenburg Ctr bedauert daß ſie wieder nur eine

dilatoriſche Antwort bekommen hätten und hofft daß dies das
letzte mal ſei daß man ſo dilatoriſch verfahre

Abg Dr Sattler ul hofft daß im nächſten Etat jedenfalls
zindtunſt gegeben werde da

vendig ſei
Abg v Strombeck Ctr betont ebenfalls nochmals die Noth

wendigkelt einer ſolchen Klarſtellung wenn möglich noch in dieſer
Seſſion und bittet außerdem um eine amtliche Mittheilung
vielleicht im Reichsanzeiger, unter welchen Bedingungen aus
ſolchen Stiſtungsfonds Stipendien an Studirende ertheilt würden
Auf eine weitere Anfrage erklärt

Geheimrath Lehuert er könne jetzt unmöglich einen einzelnen
beil der nun noch ſchwebenden Verhandlungen über das

Komptabilitätsgeſetz hier mittheilen
Miniſter Dr Boſſe bemerkt daß unmöglich über die Stipendien

fonds im Reichsanzeiger Mittheilung gemacht werden könne
a das ein ganzes Buch ausmachen würde Man könne darüber

Auskunft im Berliner Adreßbuch finden
Abg v Eynern il wünſcht ebenfalls eine Klarſtellung dieſer

Fonds und eine Ueberſicht über dieſelben ſchon vor der Ein

zum ſchadeKirſch Ctr eßt ſich dem ibe be u d ßt ſich ſpeziell im Jntereſſe des
Ihr v Los Etr hält ebenfalls die Frage des bergiſchenSchulfonds für noch ſehr anfklärungsbedürft g u

Abg v Eynern natl verwahrt ſich dagegen daß vielleicht
i elnen Aeußerungen werden könne als ob die
Stiftungsfonds ſeiner Anſicht nach nicht ſtiftungsgemäß verwandt

Beiblatt zu Nr 99 de

das unbedingt noth P

Abg Nickert reiſ Vgg hat nach den früheren Erfahrungen
keineswegs Vertrauen zu einer baldigen Einbringung des

e nttebgeſetzes und bittet die Stiſtungsfondsfrage geſondert

Die Einnahmen werden genehmigt
dert den Ausgaben Titel Gehalt des Miniſters

Abg Dr Dittrich Centr Der Falk ſche Erlaß von 1876
verhindere eine richtige Ertheilung des Religionsunterrichts in
den Wolksſchulen er ſei ein Beſtandtheil der Malgeſetzgebung
und trotzdem werde er immer noch aufrecht erhalten Jn dieſem
Erlaß dokumentire ſich ein großes Mißtrauen gegen die Kirche
das durchaus ungerechtfertigt ſei Eine endliche Aufhebung des
Kelben ſei dringend geboten Der Staat ſei ganz außer ſtande
den Religionsunterricht zu beauſſichtigen und doch weiſe der
genannte Erlaß ihm eine ſolche Aufgabe in weitgehendem Maße
zu Redner ſchildert die ſeiner Anſicht nach ſchädlichen
Wirkungen des Erlaſſes in längerer Rede welche in dem Satze
gipfelt daß nur die Kirche den Religionsunterricht leiten könne
Sie verlangten nichts anderes als die Rückkehr zum früheren
verfaſſungsmäßigen Zuſtand und eine Aufhebung des Gewiſſens
zwanges dem jetzt die katholiſchen Geiſtlichen durch den Erlaß
unterworfen ſeien

Abg Lohmann nl beklagt daß das Recht der Gemeinden
in Bezug auf das Schulweſen beſonders bei der Mitwirkung
bei der Anſtellung der Lehrer nicht genügend vom Staat
berückſichtigt werde Jn den Regierungsbezirken Münſter und
Minden ernenne der Staat Lehrer ganz ohne Mitwirkung der
Gemeinden und auch im Bezirk Arnsberg geſchehe das nicht
ſelten obwohl dort das Mitwirkungsrecht der Gemeinden durch
Schulordnung geregelt ſei und die angerufene MiniſterialJnſtanz
habe keine Aenderung veranlaßt Beſonders in der Stadt Hagen
gehe man in dieſer Hinſicht ſehr ſchroff vor und eine neue Ver
fügung der Regierung in Arnsberg habe den Zuſtand noch ver
ſchlimmert da dieſelbe ohne Hörung der Schuldeputationen eine
Lebreranſtellung begünſtige Eine Beſchwerde gegen dieſe Ver
fügung ſei ohne Antwort geblieben Auch in anderen Städten
und Landgemeinden mache ſich das rückſichtsloſe Eingreifen des
Staates in die Rechte der Gemeinden unangenehm fühlbar Was
ſoll eine Schuldeputation nutzen können wenn man ihr ihre
wichtigſten Rechte nehme

Miniſterialdirektor Dr Kügler Auch wir halten das Gedeihen
des Schulweſens nur dann für geſichert wenn die Gemeinden
einen möglichſt weitgehenden Einfluß auf das Schulweſen haben
Der vom Vorredner angeführte Fall erklärt ſich aus einer
Differenz der Stadt Hagen mit der Schulverwaltung und hat
keine prinzipielle Bedeutung Wir werden die Sache nochmals
genau prüfen Bei der Anſtellung der Lehrer der Staat
ebenfalls ganz nach den gegenwärtig geltenden Beſtimmungen

Abg Dr Friedberg nl Jch wollte nur eine Verwahrnng
gegen die Ausführungen des Abg Dittrich einlegen Jch habe
den Falk ſchen Erlaß vor mir habe ihn noch einmal ſorgfältig ge
leſen und kann nur ſagen daß ſeine ganze Faſſung eine ſo vor
ſichtige und ſogar in vielen Punkten entgegenkommende iſt daß
wenn einmal die Frage des Volksſchulgeſetzes wieder angeſchnitten
werden ſollte man gar nichts anderes thun könnte als in Bezug
auf den Religionsunterricht diejenigen Beſtimmungen in das Ge
ſetz aufzunehmen welche der Falk ſche Erlaß uns darbietet
Wenn der Abg Dittrich gemeint hat der Erlaß ſtehe mit
Artikel 24 der Verfaſſungsurkunde in Widerſpruch ſo möchte ich Di
auf die außerordentlich ſorgfältige und entgegenkommende Artverweiſen in der ſich der Erlaß gerade über dieſe Frage aus

ſpricht Es beißt da in Nummer 7 Anlangend die Leitung des
Religionsunterrichts ſo iſt von mir wiederholt darauf hinge
wieſen daß dieſelbe nach Art 24 der Verfaſſungsurkunde den
Religionsgenoſſenſchaften zuſtehen ſoll und daß dieſe Beſtimmung
erſt der Erläuterung durch das zu erlaſſende Unterrichtsgeſetz
bedarf daß dagegen andererſeits nichts im Wege ſteht die darin
enthaltene Norm inſoweit zur Anwendung zu bringen als nicht
entgegenſtehende ſtaatliche Jntereſſen es geſtatten Jch meine
ein weiteres Entgegenkommen können Sſe wirklich nicht ver
langen Die ſtaatlichen Jntereſſen zu wahren iſt allerdings Auf
gabe eines preußiſchen Kultusminiſters die er wie ich hoffe
auch ſtets erfüllen wird Wenn der Abg Dittrich ſodann an
der Nr 3 des Falk ſchen Erlaſſes Kritik geübt hat ſo möchte ich
ihm folgendes entgegenhalten Es giebt doch nur zwei Möglich
keiten entweder es ſind Geiſtliche vorhanden die geeignet ſind
in Volksſchulen Unterricht zu ertheilen dann wird der
Staat dieſe Geiſtlichen gerne zulaſſen er muß aber Be
ſtimmungen treffen die ihn davor ſchützen daß dieſer
Geiſtliche ſich nicht in den Rahmen der Schule ein
gliedert und in einer Weiſe den Unterricht ertheilt
die den ganzen Lehrplan und den Unterricht der Schule zu zer
ſtören imſtande iſt Dagegen wendet ſich die Nr 3 des Falk ſchen
Erlaſſes und ich glaube der Staat muß ſich davor ſchützen
wenn er ſich nicht der Gefahr ausſetzen will daß der Neligions
unterricht von dem Geiſtlichen in einer Weiſe ertheilt wird die
ſich mit der Schulordnung nicht verträgt Der zweite Fall iſtder daß kein Geiſtlicher zur Verfügung ſieht ſondern und ſo

wird es auf dem Lande faſt immer ſein der Schullehrer ſelbſt
den Unterricht ertheilen muß Da verlangen Sie zum Centrum
für dieſen Schullehrer die miesa canonica Alſo von ſeiten der
kirchlichen Behörden ſoll ſtrenge Aufſicht geführt werden um

t wenn der Staat die Geiſtlichen überwachen ſoll die den
Religionsunterricht in der Schule ertheilen dann fagen Sie das
iſt unerhört das iſt eine Beleidigung der Geiſtlichen das ſind

eſtimmungen mit denen wir gar nicht auskommen können Ja
wenn Sie die Dinge ſo beurtheilen dann iſt natürlich mit Jhnen
nicht zu diskutiren Wenn Dr Dittrich geſagt hat wir erſtrebten
die Herrſchaft über die Schule ſo weiß ich wirklich nicht was
er damit gemeint hat Jch denke gegenüber der Kultusverwal
tung wird man ſchwerlich dieſe Behauptung aufrecht erhalten
können Wir bedauern ja gerade ſehr lebhaft daß unſere An
ſchauungen bei der Kultusverwaältung ſo wenig zur Geltung
kommen und namentlich auch bei dem gegenwärtigen Kultus
miniſter Sehr richtig links Wenn der 38 tttrich uns
mit Römern und Karthagern und den Kultusminiſter mit Fabins
Cunctator verglichen hat ſo will ich das gelten laſſen der Kultus
miniſter verzögert thatſächlich die Ausführung der wichtigſten

rinzipien und verſucht daran herumzugehen Ob es ihm aber
beſchieden ſein wird damit ebenſo große Siege zu erringen
wie jener große Fabins das möchte ich bezweifein Wir haben
nicht das Verlangen irgendwie eine Herrſchaft über die Schule
auszuüben wohl aber ſtellen wir das beſtimmte präciſe Verlangen daß dem Staat gegeben wird was des Staates iſt Da
gegen iſt von uns immer ausgeſprochen worden daß wir die
M Wir der Gemeinden auf dem Gebiet des Schulweſens
gewahrt wiſſen und vor allem auch dem Privatſchulweſen nicht
hindernd in den Weg treten wollen Es iſt vollkommen un
richtig daß der Falk ſche Erlaß einer Staatsomnipotenz vor
arbeitet wie es der Abg Frhr v Heereman in ſeiner neulichen
Rede hingeſtellt hat Es heißt darin Der ſchulplanmäßige
Religionsunterricht in der Volksſchule ſoll von dem vom Staat
berufenen und zugelaſſenen Organen ertheilt werden alſo der
Staat ſagt nicht daß er den Unterricht unter allen Umſtänden
ertheilen will ſondern er wird von den Organen ertheilt die
der Staat dazu bernft Heiterkeit im Centrum das können
ſtaatliche und kirchliche Organe ſein Alſo war es ein ich
nehme an unbeabſichtigtes Mißverſtändniß des Frhrn von
Heeremann Aber ſo liegt die Sache wenn wir die Schwierig
keiten hervorheben die einer befriedigenden Regelung dieſer An
gelegenheit entgegenſtehen wie beiſpielsweiſe die von der Kirche
geforderte missa canonica und Aehnliches dann ſchieben die
Herren die Einwendungen ruhig bei Seite eine Widerlegung
derſelben iſt ſoweit mir bekannt noch niemals von jenen Herren

Sanle Zeitung Hulle Freitan 23 Februar 1896

verſucht worden Sie ſtellen ſich einfach auf den Standpunkk
non possumus und da müſſen wir Jhnen entgegentreten
immer ſagen wenn Sie nicht können können wir auch n
Wir müſſen die Rechte des Staates wahren und der politiſchen
Richtung entgegentreten die darauf ausgeht die Rechte des
Staates zu Gunſten anderer Kongregalionen zu beeinträchtigenHerr Vachem hat uns allen ein Schrift uſtellen laſſen
über die Zuwendungen die der katholiſchen und evangeliſ
Kirche gemacht werden Jch halte dieſe Zuſammenſtellung
einſeitig in vielen Punkten unrichtig und nicht beweiſend
Herr Bachem beweiſen will Jch hoffe t Ba W
oder einer ſeiner Fraktionsgenoſſen dieſe Zuſammenſtellung en
ausführlich begründen wird

Abg Eynern nl führt aus daß er durch eine neuliche
Aeußerung des Grafen Paul v Hoensbroech wieder auf den
Gedanken gekommen ſei daß der Papſt Einfluß auf das Centrum
zu gewinnen ſuche und bittet den Miniſter durch den preußiſchen
Geſandten beim Vatikan dem Papſte davon Mittheilung zu
machen in welcher Weiſe die katholiſchen Blätter in Preußen
gegen den Proteſtantismus hetzten Die ultramontane Preſſe ſel
bekanntlich ſchlecht Große Heiterkeit und beſonders die verio
diſchen Zeitſchriften leiſteten alles mögliche in Entſtellungen und
Verhetzungen Ein Artikel der anſcheinend Majunke zum Ver
faſſer habe beſagt daß die Katholiken jetzt Bürger zweiter Klaſſe
geworden ſeien und im Verlage der Germania erſcheinen
Broſchüren zu 10 Pf das Stück die faſt ausſchließlich die wil
deſten Angriffe auf den Proteſtantismus enthielten Ueber das
Schulgefetz des Grafen Zedlitz heißt es in einem ſolchen Heftchen
daß man hoffe daß durch das Schulgeſetz die Rückkehr Deutſch
lands in das Vaterhaus der katholiſchen Kirche begünſtigt werde
Der Kaiſer wurde dann zu dieſem Schritte beglückwünſcht Das
ſei doch ein nahe an Mafeſtätsbeleidigung grenzeudes Verfahren
Es gebe alſo eine Richtung im Staate die alles was wir an
geiſtiger Kraft in Deutſchland gewonnen hätten zerſtören wolle
Unruhe im Centrum Sogar die Jnquiſition werde von

katholiſcher Seite verherrlicht Man müſſe ſich ſolchen Leiſtungen
gegenüber wundern über die Entrüſtung die Abg Porſch über
die Aeußerungen Thümmel s hier zur Schau getragen habe
Unter dem Schutze der Redefreiheſt habe Abg Porſch dem
Paſtor Thümmel die beleidigendſten Vorwürfe geinacht Dabei
habe Herr Porſch noch die Wendungen Thümmel s falſch wieder
gegeben Die katholiſche Prieſterſchaft bringe eine große Auf
regung in die Volksmaſſen

Abg Motty Pole So lange wir hier ſind werden wir die
Rechte verlangen die uns noch immer vorenthalten werden Die
Gemeinde als das Konglomerat die Geſammtheit der Eltern hat
das vorzüglichſte Recht auf die Schule und ihre Einrichtung
Die jetzige Schule ſchafft nur willenloſe Puppen mit germaniſche
Anſtrich Das Recht der Gemeinden auf die Schulen iſt jetzt
außer Acht gelaſſen Jn den polniſchen Landestheilen erinnert
die Zeichenſprache zwiſchen Lehrer und Schüler an Verhältniſſe
wie in Kamerun Heiterkeit Man hat die Mutterſprache voll
kommen aus dem Unterricht ausgeſchloſſen gegen den Willen
der Gemeinde Warum unterrichtet man denn nicht lieber gleich
in franzöſiſcher oder ruſſiſcher Sprache Jedenfalls muß der
Religionsunterricht in polniſcher Sprache dort ertheilt werden
denn die religiöſen Wahrheiten muß das Kind nicht nur hören
ſondern auch fühlen Es iſt genug Unzufriedenheit im Lande
und es iſt Pflicht der Staatsregierung uns zufrieden zu machen

e ſogenannte Staatsraiſon iſt aber dagegen Wie kann der
jetzige Kultusminiſter mit ſeinem Gewiſſen er mit dieſem
Syſtem zu regieren wo er doch ein ſo ſchönes Gedicht gemacht
hat daß ich es auswendig gelernt habe Große Heiterkeit

O denke doch bei e Schritt
Was du gethan haſt gehet mit

inüber
So endet das Gedicht Religion und Sprache ſind die heiligſten
Güter einer Nation und wer ſie angreift verletzt die Nation

a rege male infermato ad regem melius infermandum
appelliren

Miniſter Dr Boſſe Es heißt Eulen nach Athen tragen die
polniſchen Klagen hier immer wieder zur Sprache zu bringen da
ſolche Klagen vollſtändig unbegründet ſind Die polniſchen Ein
flüſſe auf deutſche Familien in Poſen ſind ganz bedeutende und
es kommt ſogar vor daß deutſche Kinder als polnüſche bezeichnet
werden und daß man für dieſe um Ertheilung des Religious
unterrichts in polniſcher Sprache einkommt Redner führt einen
ſolchen Fall an Solchen Dingen gegenüber muß die Regierung
pflichtgemäß mit aller Energie vorgehen Wir müſſen in Poſen
auf unferer Hut ſein Die Aſpirationen und Agitationen ſind
ſehr ſtark und von ausländiſchen Einflüſſen beherrſcht Hörtt
hört Wir müſſen das Deutſchthum aufrecht erhalten aber wir
behandeln die Polen nicht als Bürger 2 Klaſſe Die Regierung
muß den Polen gegenüber überaus wachſam ſein Die Polen
ſind ſehr liebenswürdig aber wenn man ihnen den kleinen Finger
giebt nehmen ſie gleich beide Hände Beifall und dagegen müſſen
wir uns wehren und ihnen gegenüber auch kleine Konnivenzen
vermeiden Auch die polniſchen Damenorden ſind nicht ohne
politiſche Bedeutung und wir müſſen auch dieſen gegenüber hart
ſein und ihnen nicht irgend welche Konzeſſionen machen

Abg Frhr v Limburg Stirnum nnte Dem Miniſter kann
ich für ſeine Ausführungen nur danken Die guten Eigenſchaften
der Polen erkennen wir vollkommen an aber ſie haben vor
wiegend politiſche Tendenzen und dagegen müſſen wir ankämpfen
Dieſelben werden auch von der katholiſchen Geiſilichkeit vorzugs
weiſe unterſtützt Soweit wie in Oeſterreich ſind wir noch lange
nicht Wir haben unfere Anſicht den Polen gegenüber niem
geändert und freuen uns daß der Miniſter heute ſo geſprochen hat

Abg Dr Porſch Ctr Mit den Anſchauungen des Miniſters
über den polniſchen Unterricht ſtimmen wir nicht überein Es
iſt mir nicht erfindlich wie das was Herr v Eynern geſagt hat
mit dem Kultusetat in Verbindung ſteht Wenn der Botſchafter
am heiligen Stuhl ſich bei dem Papſte über die katholiſche Preſſe
beklagen wollte würde er der Wahrhett die Ehre geben und
ſagen müſſen daß die h der katholiſchen Zeitungen
durch die Angriffe der proteſtantiſchen Preſſe provozirt waren

ür die Broſchüren die im Verlage der Germaunta erſcheinen
iſt das Centrum nicht verantwortlich aber auch dieſe Broſchüren
waren nur Erwiderungen auf proteſtantiſche Angriffe Da da
man ſich doch nicht wundern wenn einmal ein zu ſcharfes Wo
gefallen iſt Wie wir über das Volksſchulgeſetz denken haben
wir hier oft genug ausgeführt Der Artikel über den Segen derJnquiſition u keinem meiner Freunde bekannt Herr Paſtor
Thümmeil hat in Breslau einen Vortrag gehalten in welchem er
die katholiſche Kirche aufs Unerhörteſte deſchimpft hat obwohl
in Poſen und Schleſien niemals ein Angriff gegen die Pro
teſtanten erfolgt iſt der eine Abwehr nöthig gemacht hätte
Redner verlieſt Citate aus Reden und Broſchüren Thümmel s

Ich überlaſſe den Paſtor Thümmel Herrn v Eynern wenn ſie
ſich in den Armen liegen ſind ſie einander werth Unruhe bei
den Nationalliberalen

Vicepräſident Dr Kranſe Jn dieſem Zuſammenhang i
das eine Beleidigung für Herr v Eynern Jch rufe Sie
zur Ordnung

Abg Pr Porſch geht des weiteren ausführlich auf den
ſchen Erlaß ein und ſucht nachzuweiſen daß die Aufhebung d
Erlaſſes ſchon aus juriſtiſchen Gründen nothwendig ſei da der
Kultusminiſter einſeitig im Verwaltungswege die beſtehenden
See geändert habe Wo es ſich um Schulbauten handie
dirigire der Regierungsbaumeiſter ohne die Gemeinde zu hören
und daſſelbe wolle man thun wo ein geiſtiges Gebäude aufs
geführt werde Es ſei unzuläſſig im Wege der Verwaltung ent
gegen der Verfaſſung die Leitung des Rellgionsunterrichts regeln
zu wollen Beifall im Centrum
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1Wynern ſind durch Herrn Dr Porſch weder abgeBonn e Dſfraſtet worden Herr v Eynern hatte voll
Jonmen Recht daß die Ausdrücke des Herrn Porſch über Paſtor
Thümmel hart an die Grenze der hier irre Redefreiheit
treifen und Herr Brandenburg bat hier ein richterliches Urtheiler Kritik unterzogen blos weil daſſelbe den Herren vom

Eentrum nicht zuſagte Sehr richtig Es handelt ſich bei dem
Fall Thümmel lediglich um theologiſches Gezänk das für mich
kein Jntereſſe hat Jch würde es vermeiden mich auf ſolch
theologiſches Gezänk einzulaſſen Das aber was Herr v Eynern
vorbrachte waren keine theologiſchen Streitigkeiten das waren
ſchwere Beſchimpfungen der evangeliſchen Religion die ſich
richteten gegen die ganze geiſtige Reformation und das läßt ſichnicht vergleichen mit jenen Zankereien des Paſtor Thümmel

Herr Vorſch iſt nicht imſtande geweſen das zu entkräften
was Herr v Eynern hier in ſehr wirkungsvoller Weiſe
vorgebracht hat Herr Porſch wird doch auch nicht das Verlags
inſtitut der Germania und die in ihm erſchienenen grünen

Heftchen ars von den Rockſchößen des Centrums abſchütteln
können Sie haben mindeſtens die Verpflichtung dafür zu ſorgen
daß ſolch eine ehrenkränkende Polemik verhindert und eingeſchränkt
wird Wenn Sie nicht die Verantwortung dafür tragen wollen
warnm ſind Sie denn ſo J er wenn auf evangeliſcher
Seite irgend etwas paſſirt arum ziehen Sie den Paſtor
Thümmel immer an den Haaren herbei Heiterkeit Was
haben wir da für eine Verantwortlichkeit Sie aber werden die
Verantworiung nicht ablehnen können ſo lange uns nicht erklärt
wird daß das wider Jhren Willen geſchehen iſt und daß Sie es
lebhaft bedanern Die Germania iſt doch ein durch und durch
katholiſches Unternehmen Von evangeliſchen Provokationen
konnte man uns nichts weiter erzählen als daß Paſtor
Thümmel in Schleſien den im Druck erſchienenen Vortrag ge
halten hat der zu dieſem Angriff Anlaß gab Herr Porſch hatin keiner Weiſe die ſchweren ehrenkränkenden Aeutzerungen
über Thümmel zurückgenommen Er hätte doch wenigſtens
die Rede des Paſtor Thümmel nicht ans Zeilungs
artikeln citiren ſondern dieſelbe die im Druck erſchienen iſt
durchleſen ſollen Abg Porſch Habe ich gethan Dann iſt es
mir unbegreiflich wie Sie die Note haben überſehen können von
der Abg v Eynern ſprach Dieſelbe ſteht nämlich mitten im Werke
ſelbſt und ſagt daß Herrn Thümmel Worte in den Mund gelegt
ſeien die katholiſche Blätter ihn haben ſagen laſſen Wenn Herr
Porſch da behauptete er habe die katholiſche Kirche beſchimpft ſo
ſtimmt das mit den Sätzen folgerichtigen Denkens nicht überein
Das von Herrn v Eynern citirte Werk iſt die dogmatiſche Ge
ſchichte von Harnack ein ſtreng theologiſches Werk worin
ſchlagend nachgewieſen wird daß durch die Transſubſtantiations
iehre der Einfluß des Prieſters auf die Maſſe ganz anders
wirke als bei uns und er habe ausgeſührt wie gerade die Anu
ſicht Thümmel s dem Geiſte und Weſen der jetzigen katholiſchen
Auffaſſung Rechnung trägt Jch glaube alſo Herr v Eynern
konnte ſich mit vollem Recht auf die Harnack ſchen Ausführungen
berufen Wenn Herr Porſch ſagt es ſinde kein Einfluß von Rom
aus auf das Centrum ſtatt ſo will ich das weder behaupten noch
beſtreiten Jih glaube bei Herrn v Eynern war das Bedürſniß
vorhanden einen kleinen Schlag zu führen gegen die preußiſche
Geſandtſchaft beim Vatikan die ihm nun einmal ein Dorn
im Auge iſt Das mag ja ein harmloſes Vergnügen
fein Jch glaube allerdings daß die römiſche Kurie
gewiſſermäßen verpflichtet iſt einzuwirken auf die katholiſchen
Blätter Wenn man bedenkt daß die Mehrzahl derſelben
redigirt wird von katholiſchen Geiſtlichen von Kaplänen
und da doch die Kurie Vorgeſetzte der Geiſtlichen iſt ſo dürfte
ſie doch wohl verpflichtet ſein auf dieſe Geiſtlichen einen Einfluß
auszuüben Wenn der preußiſche Geſandte es ſich angelegen ſein
neße in dieſem Sinne auf die römiſche Kurie zu wirken ſo würde
auch ſür mich der Nutzen der Geſandtſchaft klarer als bisher
erwieſen ſein Jch glaube nicht daß das was Herr Porſch hier
an Aeußerungen des Paſtors Thümmel vorgeführt hat und das
vielleicht anf manches katholiſche Gemüth reizend und verletzend
wirkt über den Rahmen dogmatiſcher Streitigkeiten hinausgeht
Das aber was Herr v Eynern heranzog das waren ſcharfe
Beſchimpfungen der evangeliſchen Kirche und ihrer Stiifter und
wir müſſen alle Mittel der Diskuſſion anwenden um die Katho
liken zu bewegen auf ſolche Leute einzuwirken die ſich derartige
Gemeinheiten zu ſchulden kommen laſſen Lebhafter Beiſall Herr
Porſch meinte der Falk ſche Erlaß ſtehe im Widerſpruch mit den
Artikeln 24 und 26 der Verfaſſung Jch meine im Gegentheil der
Falk ſche Erlaß iſt vollkommen verfaſſungsmäßig Herr Porſch
ſagte wenn ein Geiſtlicher nicht mehr den Glauben der Kirche
anerkenne dann müſſe er ceſſiren Alſo liegt es in der
Macht der kirchlichen Behörden jemandem den Religions
unterricht zu entziehen Da nun aber die Lehrer auf dem
Lande ſtets den Religionsunterricht ertheilen ſo macht man
die Leute rechtlos wenn man ihnen dieſen Unterricht entzieht
Oder wollen Sie die Leute vielleicht aus den katholiſchen
Stiftungsfonds unterhalten Dem Staat können Sie das nicht
zumnuthen Alle dieſe Schwierigkeiten übergeht Herr Porſch
während wir darauf das größte Gewicht legen müſſen Herr
Porſch ſagt nicht der Staat ſondern die Kirche habe den
Religionsunterricht zu ertheilen Auch hier liegt ein Miß
verſtändniß auf Jhrer Seite vor Sie haben ſich ja vielfach
mit der Jnterpretation des Wortes leiten abgegeben aber
Sie haben nicht das Recht das Wort leiten durch ertheilen
zu erſetzen Jch faſſe das Wort leiten ſo auf daß den kirch
lichen Organen eine gewiſſe Mitwirkung auf die Geſtaltung des
Unterrichts zu geben iſt ich faſſe es aber nicht ſo auf daß die
kirchlichen Behörden berechtigt ſeien ſelbſtändig den Unterricht
zu ertheilen Wenn der Miniſter Falk ferner im Jahre 1873
einen Erlaß gegeben hat der nach der Anſicht des Herrn Porſch
im Widerſpruch ſteht mit dem Erlaß von 1876 dann nehme ich
an daß Falk zu der Erkenntniß gekommen iſt daß mit dem Er
laß von 1873 nicht auszukommen war und daß der Erlaß von
1876 zur beſſeren Wahrnehmung der ſtaatlichen Rechte nöthig
wurde Darin bin ich auch heute noch mit dem Miniſter Falk
einverſtanden Wiederholter Beifall Ziſchen im Centrum

Abg Dr Virchow Fr Va bemerkt die großen Schäden die
im Unterrichtsfache vo rgekommen ſeien ſeien daher gekommen
daß jeder Miniſter dem Unterricht andere Geſetze gegeben hat
Sehr richtig links Er habe das Wort ergriffen um zu be

tonen daß auch die Zuſchußanſtalten im Komptabililälsgeſetz be
ſonders berückſichtigt werden müßten Jetzt könne der Miniſter
die Statuten derſelben ändern Solche Aenderungen würden
aber nicht publizirt Dadurch ſeien große Unklarheiten ent
ſtanden Auch die Univerſitätsſtatuten ſeien auf dieſe Weiſe
ſehr durchlöchert worden und darum ſei auch die Stellung der
Privatdozenten eine nicht klar erkennbare Man müſſe wenigſtens
eine Veröffentlichung der Aenderungen vornehmen Sodann
müſſe er bemängeln daß immer noch nicht der Platz für ein
neues Gebäude der Akademie der Kunſt und Wiſſenſchaft und
der Königlichen Bibliothel beſtimmt ſei Redner frägt an ob
der Platz auf den dem Cirkus Buſch jetzt ſtehe vielleicht dazu
beſtimmt ſei Außerdem hebe er noch hervor daß ſämmtliche
Muſeen vollgepfropft ſeien und daß immer noch keine Abhilfe
des Mißſtandes S bemerken ſei

Miniſter Dr Boſſe Herr Virchow hat über alle möglichen
Dinge geſprochen ich habe ihn indeſſen nicht vollkommen ver
ſtehen können und werde hei den betreffenden Poſitionen des
Etats ihm antworten können

Abg Porſch Ctr bemerkt daß keineswegs die meiſten
Centrumsdaiter von Geiſtlichen redigirt würden und betont daß
er die Aeußerungen Thümmel s richtig citirt habe und nichts
gegen denſelben zurückzunehmen hätte

rauf vertagt das Haus nach einigen perſönlichen
Bemerkungen in denen Abg v Eynern dem Centrum

Unwiſſenhelt in eigenen Dingen vorwirſt die weitere Be

rath nur it 11 Uhrbuns auttsre Sainß nach Uhr

Herrenhans,
4 Sitzung vom 27 Februar 1 Uhr

Am Miniſtertiſche Fürſt zu Hohenlohe Frhr v Ham
merſtein Schönſtedt Dr Miquel u A
Vicepräſident ab von Manteuffel theilt mit daß Seine

Majeſtät der Kaiſer für die Glückwünſche des Hauſes zu ſeinem
Geburtstage ſeinen Dank ausſprechen laſſe Vom Präſidenten
Fürſten zu Stolberg iſt ein Dankſchreiben für die ihm vom
Hauſe ausgedrückten Wünſche auf baldige Geneſung eingegangen

Das Andenken des verſtorbenen Oberbürgermeiſters Dr Baum
bach wird durch Erheben von den Sitzen geehrt

Der Geſetzentwurf betreffend eine Ermäßigung der Gebüh
ren bei der erſten Umlegung der Regiſter für Binnen
ſchiffe wird ohne Debatte angenommen

Desgleichen der Geſetzentwurf betreffend die Dauer der Wahl
perioden für die weltlichen Mitglieder der Propſteiſynoden der
evangeliſch lutheriſchen Kirche der Provinz Schleswig Holſtein

Es folgt die zweite Berathung des Geſetzentwurfs betreffend
das Anerbenrecht bei Renten und Anſiedelungsgütern

Berichterſtatter Graf v Pfeil Hansdorf weiſt darauf hin
daß der Geſetzentwurf einen energiſchen Schritt der Regierung
in der Richtung bedeute den kleinen Grundbeſitz in der immer
größeren Umfang annehmenden Verſchuldung zu entlaſten Der
Anerbe erhalte dadurch ein Vorrecht daß nicht der Kaufwerth
ſondern der Ertragswerth der Berechnnug zu Grunde gelegt
werde und der Anerbe die Abſindung in Rentenform vornehmen
könne Die Kommiſſion habe ſich noch bemüht die Rechte der
Miterben gegen das Einſchreiten der Gläubiger des Anerben
möglichſt zu ſchützen

Mit der Berathung über s 1 der Vorlage wird eine General
diskuſſion verbunden
Frhr v Durgut führt aus daß der Geſetzentwurf als Beginn

einer umfangreichen Agrargeſetzgebung zu betrachten ſei Wünſchen
müſſe man doß die Vorlage bald auf den geſammten Grundbeſitz
ausgedehnt werde Zum Wohle des Ganzen müſſe ſich der
einzelne Beſchränkungen auferlegen und das thue das Volk
gern Ein beſonderer Vorzug des Geſetzes ſei die Abfindung
der Miterben in der Form der Rente ebenſo ſei es als Vor
zug zu betrachten daß die amortiſirte Rente nicht im Grundbuche
gelöſcht werden dürfe Die Befngniſſe der Generalkommiſſionen
ſeien beſchränkt worden und es ſei zu hoffen daß Mißgriffe
welche vorgekommen ſeien vermieden werden Es herrſche gegen
die Generalkommiſſionen vielfach ein nicht unberechtigtes Miß
tranen Wenn der deutſche Bauer und Junker zu Grunde gehe
ſo gehe auch der Staat zu Grunde

Oberbürgermeiſter Weſterburg Die Folgen des Geſetzes
werden nicht diejenigen ſein die man von demſelben erwartet Nach
meiner Meinung wird der Landwirthſchaſt dadurch kein Nutzen
ſondern ein Schaden zugefügt werden namentlich wenn das Geſetz
zu einem allgemeinen Recht werden ſoll Für die weſtlichen
Gegenden paßt das Anerbenrecht gar nicht Es iſt bereits
1771 ein Anerbenrecht eingeführt worden infolge der vielen
Klagen darüber mußte es aber wieder aufgehoben werden Wenn
das Anerbenrecht als deutſches Recht bezeichnet wird ſo iſt
das unzutreffend es hat bereits im römiſchen Recht beſtanden
Der Schwerpunkt des Geſetzes liegt weniger in der Untheilbar
keit des Gutes als vielmehr in der ungleichen Behandlung der
Erben der eine bekommt faſt alles die anderen bekommen faſt
nichts Anch nationialökonomiſche Gründe ſprechen gegen das
Geſetz Wenn es richtig wäre daß der Großbetrieb der Land
wirthſchaft der empfehlenswertheſte iſt ſo müßte man dahin
ſtreben geſetzlich auf möglichſt große Betriebsflächen hinzu
wirken s iſt aber feſtſtehend daß gerade der mittlere und
kleinere Betrieb der Landwirthſchaft günſtigere Erträge giebt
und es liegt kein Grund vor dieſe erfreuliche und natürliche
Entwickelung der Dinge zu hemmen Auch Prof Brentano hat
ſich dagegen erklärt Aus dieſen Geſichtspunkten muß ich mich
gegen den Geſetzentwurf erklären

Miniſter Dr Miquel Wir haben geglaubt ein Kultur
bedürfniß zu erſüllen wenn wir auf dem Wege der Renten
bildung die Herſtellung und Erhaltung kleineren und mittleren
bänerlichen Beſitzes förderten Der Erhaltung ſoll nun das vor
liegende Geſetz dienen und das hierbei in Frage kommende
fiskaliſche Jntereſſe deckt ſich mit dem Kulturintereſſe Jn der
jetzigen engeren Heimath iſt genau dieſelbe Rechtsauffaſſung wie
wir ſie W einführen wollen Durch das Anerbenrecht wird in
keiner Weiſe die Teſtirfreiheit beſchränkt Es handelt ſich nur
um die Frage ob die wirthſchaftlichen und ſozialen Auffaſſungen
der Betheiligten dieſem Anerbenrecht entſprechen Wir legen den
Betheiligten keinen unnatürlichen Druck auf ſondern wir be
freien ſie von einem unnatürlichen Zwang der heutigen Geſetz
gebung Was die Untheilbarkeit des Gutes anbetrifft ſo iſt in
unſeren Verhältniſſen ein Gut welches beſtimmte Gebäude hat
und zu dem beſtimmtes Land gehört naturgemäß untheilbar
Sehr richtig Jn dieſer Beziehung war das römiſche und

landrechttiche Erbrecht in ſeiner kraſſen Durchführung nichts
weiter als die Privilegirung der erſten Generationen Für dieſe
iſt etwas zu theilen für die zweite ſchon nicht mehr Es iſt
richtig daß der Anerbe bevorzugt wird aber er wird das Gut
doch immer als Familiengut betrachten Es ſteht auch dem
Valer frei wenn der älteſte Sohn nicht die erforderliche Qualität
hat einen anderen Sohn auszuwählen zum Anerben Wenn
man das einführen könnte ſo würde ich ſogar bei kleinen
bäuerlichen Beſitzungen dem Majorat das Minorat vorziehen
Der Vorredner wendet ſich gegen die Ausdehnung des Anerben
rechts Jch glaube daß die Jntentionen der Regierung dahin
gehen das Anerbenrecht anf andere Landestheile auszudehnen
Beifall allerdings nicht unbedingt auf das ganze Land ſondern

nur auf die Theile wo die Gewohuheit dem entſpricht Für
Heſſen Naſſau und den Rhein halte ich das Jnteſtaterbenrecht
auf der Grundlage des Anerbenrechts durchäus unzweckmäßig
Aber für den Ken Theil der preußiſchen Monarchie iſt das
das natürliche Recht Profeſſor Brentano kann für uns nicht
maßgebend ſein da dieſer die Verhältniſſe aus eigener Anſchauung
nicht kennt Jch erblicke in unſerem Erbrecht einen Hanptgrund
für die Verſchuldung Sebr richtig Die Rechtsanſchauungen
haben ſich ſteis den veränderten Verhältniſſen entſprechend ge
ändert warum ſollen wir auf demſelben Standpunkle ſtehen
e wenn wir den Abgrund vor uns ſehen Lebhaſter
Veifall

Graf Klinckowſtröm Jch bin der Melinung daß bei der
Ausdehnung des Anerbenrechts auf die provinziellen Eigenthüm
lichkeiten Rückſicht gewonnen werden muß Jn vielen Punkten
geht mir der Entwurf nicht weit genug ich werde aber für den
ſelben ſtimmen Jch erkenne es dankbar an daß durch das
Einführungsgeſetz zum bürgerlichen Geſetzbuch die agrariſche
Geſetzgebung den Einzelſtagaten überlaſſen bleiben ſoll es ſcheint
mir aber doch als ob das Anerbenrecht nach den Beſtimmungen
des bürgerlichen Geſetzbuchs nicht ausgedehnt werden kann
Jedenfalls bitte ich die Regierung den mit kurzer Sicht aus
geſtellten Wechſel ſo raſch wie möglich einzulöſen und baldigſt
an die Ausdehnung des Anerbenrechts heranzutreten Man
ſollte nicht ſo viel die juriſtiſchen Fragen bei den Geſetzen in den
Vordergrund ſtellen Das beſte iſt das Gewohnheitsrecht Es
handelt ſich hier darum den Bauer aus der Hörigkeit des
Kapitals zu befreien und da ſollte man nicht ſo bedenklich ſein
Wir müſſen hier ein Stück der re rege löſen Wir werden
zu Unrecht als eine rein agrariſche Partei bezeichnet die die
Sosialreform nicht wolle Wir wollen nur einen ſtarken Bauern
ſtand der wie ein rocher de bronce gegen die Sozialdemokratie
ſteht Beifoll

Juſtizminiſter Schönſtedt Jch kann den Vorredner beruhigen

ſüümmung in Kraſt nach welcher dieſe Geſetzgebung den Einzel
ſtagten überlaſſen bleibt

v Helldorff Bedra ſpricht ſich für den Entwurf anus iſt
aber der Meinung daß man nicht ein Anerbenrecht für die ganze
e machen könne da es Gebiete gebe für welche es gar
nicht paſſe

Graf Mirbach erklärt ſich ebenfalls für den Entwurf und
verlieſt aus einer Broſchüre des Regierungsraths Waldecker in
Bromberg eine Stelle in der ſich der Verfaſſer dahin ausſpricht
daß die Einführung des Anerbenrechtes da wo es nicht der Ge
wohnheit entſpricht nur Unzufriedenheit erregen und der Sozial
demokratie nützen werde

Graf v d Schnlenburg Beetzendorf tritt für die Vorlage
ein und führt aus daß die Berückſichtigung der provinziellen
Verſchiedenheiten ſich ſehr wohl mit dem Verlangen das An
erbenrecht weiter auszudehnen h laſſe Redner führt

Fälle an in denen die Rentengutsbeſitzer ſich nicht halten
onnten
Landwirthſchaftsminiſter Freiherr v Hammerſteinz DerRegiernngsrath Waldecker iſt Mitglied der Generalkommiſſion

in Bromberg aber die Broſchüre hat er nicht in dieſer Eigen
ſchaft geſchrieben ſondern er hat nur von ſeinem verfaſſungs
mäßigen Recht Gebrauch gemacht Lachen Uebrigens hat er
ſeine Anſchauung nachher geändert Was die Ausführungen des
Graſen v d Schulenburg über die Rentengutsbeſitzer anlangt
ſo hat nur i Proz von ihnen ſich nach dem erſten Jahre nicht
halten können Das iſt ſehr wenig wenn man bedenkt daß ge
rade im erſten Jahre die Lage derſelben am ſchwierigſten iſt
So raſch wie Graf Klinckowſtröm die Ausdehnung des Anerben
rechts wünſcht wird das nicht gehen da hier große Schwierig
keiten in Frage kommen Es wird aber ſo viel an mir liegt die

Sache beſchleuniot werden
Oberbürgermei er Bender ſieht in dem Entwurfe die voll

ſtändige Vernichtung des freien Eigenthums Thoatſächlich handlees ſich hier um einen Zwang ſür die kleinen Beſitzer Jn Oſt
preußen lebten die kleinen Bauern ganz gut wie er aus eigener
Erfahrung wiſſe

Finanzminiſter Dr Miquel Wir befreien den Beſitzer von
dem Zwang des größten Pflichttheils Wie kann man hier von
einer vollſtändigen Vernichtung des freien Eigenthums ſprechen
Man kann allenfalls zweiſelhaft ſein ob das Geſetz ſeinen Zweck
vollſtändig erfüllen wird Jch lade Herrn Bender ein ſich ein
mal die hannoverſchen Bauern anzuſehen ob die wohl wie Sklaven
ausſehen die keine Verfügung über ihr Eigenthum haben
Heiterkeit Seine Vorausſetzungen ſind irrig
Graf Klinkowſtröm weiſt den Oberbürgermeiſter Bender

darauf hin daß die Verſchuldung unter den kleinen Bauern in
Oſtpreußen in den letzten 10 Jahren erheblich zugenommen habe

Damit ſchließt die Debatte Die 88 5 werden ohne weitere
Debatte angenommen

Nach 8 6 kann der Eigenthümer eines Anerbengutes ohne die
Genehmigung der Generalkommiſſion weder durch Verfügung
unter Lebenden noch von Todes wegen rechtswirkſam die Zerthei
lung des Anerbengutes oder die Abveränßerung von Theilen
deſſelben vornehmen Das Gleiche ſoll für die Veräußerung imGanzen durch Verfügung unter Lebenden gelten in dieſem Falle
ſoll jedoch die Genehmigung nur verſagt werden dürfen wenn
Thatſachen vorliegen welche die Annahme rechtfertigen daß
die wirthſchaftliche Selbſtändigkeit des Anerbengutes durch Ver
einigung mit einem größeren Gute aufgehoben wird Vor der
e der Generalkommiſſion ſoll der Kreis oder Stadt
ausſchuß gutachtlich gehört werden

Oberbürgermeiſter Struckmann beantragt den zweiten Satz
zu ſtreichen Die Beſtimmung ſei gut gemeint aber ſie habe
eine zu große Beſchränkung der Verfügungsfreiheit zur Folge

Miniſter Frhr von Hammerſtein Die Beſtimmung hat im
Bereiche des niederſächſiſchen Rechts wo ſie früher beſtand keineungünſtigen Eolgen gehabt Unſer Veſtreben muß darauf gerichtet

ſein die Renten und Anſiedelungsgüter zu erhalten und dem
widerſpräche der Streichung dieſer Beſtimmung Jch bitte die
Kommiſſionsfaſſung anzunehmen

Der Antrag Struckmann wird abgelehnt und 8 6 in dergonnionefaſuns angenommen ebenſo die folgenden Para

graphen
8 15 wird mit einem Abänderungsantrage von Levetzow an

enommen wonach der Bewerber wenn er innerhalb einer beſämmten h keine Erklärung abgiebt er als verzichtend gilt
8 16 wird in der Kommiſſionsfaſſung angenommen

ierauf vertagt ſich das Haus
berbürgermeiſter Struckmann bemerkt daß es ſich hier nicht

um die zweite ſondern um die erſte Berathung handele da dieſe
durch die Verweiſung der Vorlage an die Kommiſſion nicht ge
ſchloſſen worden ſei

Graf Klinckowſtröm und Vicepräſident Frhr v Manteuffel
widerſprechen dieſer Auffaſſung

Nächſte Sitzung s 11 Uhr Fortſetzung der heutigen
Berathung kleinere Vorlagen Geſetzentwurf betr die Errichtung
einer Generalkommiſſion in Oſtpreußen

Schluß 5 Uhr

Wanren und Produktenbhertehte
Halle 27 Febr Mehlbörse Preise für netto 100 kg Kaiser Auszug

27,50 bis Weizenmehl 00 23,50 bis Weizenmehl 0
22,50 bis Roggenmehl O 20 ,00 bis 20,50 A Roggenmehl 0/1 19,00
bis 19,50 Futtermehl 12,50 bis Roggenkleie ,50 bisWeizenkleie 9,00 AÄl Weizensehnle f 9,00 AIL
Haidemehl 33,00 b Der Vorstand des Mehlbörsenvereins

ZucoKer

Paris 27 Febr Schluss Kohrueker matt 86 loco 32
32 Weisser Zeker watt Nr 3 per 100 kg poer Febr 33
per März 328 per Mai Aug 34 per Okt Jan 317

L ondoun 27 Febr 96 Javazucker 14 stetig Rühen Roh
zucker loco 12510 Stetyg

Kaffee
Uamhburg 27 Febr Kaffee ruhig Umsents 3000 3nok
Hamburg 27 Febr Vormitinxsberiecht Good average Santos

per März 6427, per Mai 649/, per Sept 61 ver Dez 57 Behnuptet
Hamburg 27 Febr Nachmittagsbericht Bericht der Iiamb

Firma Joswieh u Comp Kaffee xood nvernge Santos per März 6
per Mai 64, per Sept ö1 per Dea 57 Behnuptet

Hambürg 27 Febr Abends 6 Uhr Bericht der Hamb Firma
Joswiech u Comp Kaffee good average Santos per Feur 64 per Mai
64 per Dez 57 StetigHavre 27 Febr Vorm 10 Uhr 30 Min Herieht der IIamburger
Firma Peimann Ziegler u Co Kaffee good averaxe Savios per
Febr 77,75 per März 78,00 per Mai 75,00 Ruhig

Amsaterdam 27 Febr Java Kaffee good ordinary 50
Spiritus

Aamburg 27 Febr Spiritus rubig per Febr März 169 Br
rer März April 162 Br per April Mai 16 /0 Br pe Mai Juni 16 Br
w r 27 Febr Spiritus matter loco mit 70 M Konsumsteuer

Bres lan 27 Febr Bpfritus per 100 100 excl 50 M Verbrauchs
abxaben per Febr 50,30 do do 70 I Verbrauchenbguben por Febr
309,80 do do

Paris 27 Febr Schlnasbericht Spiritus matt per Febr 31
per März zu per März April 31 per Mai Aug 32

Oelsaaten Oele Fettwaaren
Hamburg 27 Febr Rüvöl unverrollt ruhig looo 47
Rremen 27 Febr Schmalz AMait Wilgox 295 Pfg Armour

shield 29 Pig Ondahy 30 Pfg Choice Grocery 307 Pfg Whito
label 80 Pfg Vairbanks 26 Pfg Speck Rubig Short elear midd

e Sech 1Se t 27 Febr Rü oeo atilI per April Mal 467 erJept Okt 47 do per erKöln 27 Febr Rüböl loco 51,50 per Mai 50,30 Br per Okt 50,30
Pest 27 Febr Kohlraps Auxv Semt 10 90 O 10,95 r
Antwerpen 27 Febr Schmalz per Febr 70, Margnrine ruhig
Paris 27 Febr Schlussbericht Rüböl ruhig per PFebr 55 40

per März 56 per Mürz April 566 per Mai Aug 55
Chemische Produkre

roſſiuirtwenn er befürchtete daß der Ausdehnung des Anerbenrechts das
hürgerliche Geſetzbuch nicht entgegenſteht Es tritt da die Be

Loudon 26 Febr Ohilisalpeter ordinär 8 ehb
I
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